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Erwägungen

E. 1
Angefochten ist ein Bezirksgerichtsurteil. Die Zuständigkeit des hier als Einzelgericht
urteilenden Kantonsgerichts ist gegeben (Art. 14 Abs. 1 und 2 EGStPO). Der Beschul- digte
ist als solcher zur Berufung legitimiert (Art. 382 Abs. 1 StPO). Die Berufung wurde innert
der Frist von 20 Tagen nach Erhalt des begründeten Urteils erklärt (Art. 399 Abs.

E. 3
StPO). Die Sachurteilsvoraussetzungen von Art. 379 ff. und Art. 398 ff. StPO sind im
Übrigen erfüllt und geben zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass. 2. Der angeklagte
Sachverhalt ergibt sich aus dem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft vom 19. April 2023 (S.
205 ff.), der zudem dem angefochtenen Urteil (E. 2) entnommen werden kann. Darauf kann
grundsätzlich verwiesen werden (vgl. Art. 82 Abs. 4 StPO). 2.1 Zusammengefasst liegt der
Anklage folgender Sachverhalt zugrunde: Der Beschuldigte, patentierter Skilehrer und
Bergführer, leitete ab dem 11. Dezember 2021 in Zermatt im Rahmen der alljährlichen
"Matterhorn Skiwochen" eine Gruppe von sieben Skifahrern. Alle Gruppenteilnehmer
waren mit einem Lawinenverschüttetensuch- gerät (LVS-Gerät) ausgerüstet, der
Beschuldigte zusätzlich mit einer Lawinenschaufel und einer Sondierstange. Am 17.
Dezember 2021 fuhr die Gruppe frühmorgens mit Seilbahnen ins Skigebiet "Mat- terhorn
glacier paradise". Auf dem Furgsattel überprüfte der Beschuldigte die LVS-Ge- räte auf
deren Funktionstüchtigkeit. Im Verlaufe des Tages unternahm die Gruppe ver- schiedene
Abfahrten abseits der markierten Pisten. Um ca. 16.10 Uhr erreichte der Be- schuldigte mit
fünf Gruppenteilnehmern im Gebiet "Furgg" in freiem Skigelände auf einer Höhe von
ungefähr 2760 Metern über Meer (m.ü.M.) einen Nordhang mit einer Neigung von 30-35
Grad. Der Beschuldigte fuhr voraus, und die Teilnehmenden folgten ihm in einem Abstand
von je ca. zehn bis 20 Metern. Als der letzte Teilnehmer den Hang befuhr,
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ten gelang, sich auf den Skiern zu halten, wurden die übrigen Gruppenmitglieder mitge-
rissen. Während deren vier sich aus eigener Kraft oder mit Hilfe des Beschuldigten aus dem
Schnee befreien konnten, wurde B _________ verschüttet. Um ca. 16.15 Uhr löste der
Beschuldigte Alarm aus und versuchte anschliessend, den Verschütteten mittels
LVS-Geräts und über das Mobiltelefon zu orten. Gegen 16.40 Uhr trafen die Rettungs-
kräfte ein. Um ca. 16.55 Uhr wurde B _________ durch einen (zufälligen) Sondentreffer
des Beschuldigten aufgespürt, ausgegraben und zu reanimieren versucht. Um 17.17 Uhr
stellte der Notarzt den Tod von B _________ fest. Das Lawinenbulletin des WSL-Instituts
für Schnee- und Lawinenforschung SLF (fortan: SLF) vom 17. Dezember 2021 wies für die
Region Zermatt eine erhebliche Lawinenge- fahr (Stufe 3) aus, wobei hauptsächlich auf das
Problem Altschnee hingewiesen wurde. Die Gefahrenstellen befanden sich oberhalb von
2400 m.ü.M vor allem an Steilhängen der Nordwest- bis Nordostexpositionen. 2.2 Im



Rahmen der gegen den Beschuldigten angehobenen Strafuntersuchung gab die
Staatsanwaltschaft beim SLF ein Gutachten in Auftrag (Gutachten von C _________ vom
7. Mai 2022, S. 80 ff., inklusive Ergänzung vom 30. September 2022, S. 116 ff.). Der
SLF-Gutachter kam hinsichtlich der Lawinengefahr zum Schluss, dass diese am 17.
Dezember 2021 in der Region Zermatt eher der Gefahrenstufe 2 (mässig) entspro- chen
hatte (S. 90 A zu F7). 2.3 Die Vorinstanz erachtete den rechtserheblichen Sachverhalt
grundsätzlich als er- stellt. Hinsichtlich der lokalen Lawinengefahr stufte sie diese unter
Hinweis auf das SLF- Gutachten als mässig ein (angefochtenes Urteil E. 4.2.1.2). Soweit
vorliegend relevant erachtete sie in tatsächlicher Hinsicht als erwiesen, dass der
Beschuldigte das Lawinen- bulletin in der fraglichen Woche täglich konsultiert und vom
dort erwähnten Altschnee- problem Kenntnis hatte bzw. haben musste (angefochtenes
Urteil E. 3.6.2). Auf einen entsprechenden Einwand des Beschuldigten hin und in
Übereinstimmung mit dem SLF- Gutachten führte sie zudem aus, dass das Lawinenbulletin
und dessen Hinweis auf das Altschneeproblem im Speziellen auch für den Unfallhang
zugetroffen hatte (angefochte- nes Urteil E. 4.2.1.2 in fine).

E. 3.1
Nach Auffassung der Vorinstanz gereicht dem Beschuldigten zusammenfassend zum
(strafrechtlich relevanten) Verschulden, dass er aufgrund der ausgewiesenen Alt-
schneeproblematik – trotz ansonsten mässiger Lawinengefahr – vor dem Einstieg in den
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von 50 Metern zwischen den Teilnehmenden oder eine Einzelbefahrung, hätte anordnen
müssen. Weiter erblickte sie eine Sorgfaltspflichtverletzung darin, dass der Beschuldigte
die Teilnehmenden nicht mit einer Sondierstange ausgerüstet hatte (demgegenüber wurde
eine entsprechende Pflichtverletzung in Bezug auf die fehlende Lawinenschaufel mangels
Risikozusammenhangs verneint).

E. 3.2
Der Beschuldigte bestreitet, sich sorgfaltswidrig verhalten zu haben. Er bringt vor, gemäss
der sog. grafischen Reduktionsmethode (vgl. hierzu das Merkblatt "Achtung La- winen!")
sei die Wahrscheinlichkeit einer Lawinenauslösung bei Gefahrenstufe 2 und ei- ner
Hangneigung von 30-35 Grad klein bzw. das entsprechende Risiko tief, zumal kon- kret
keine speziellen Gefahrenzeichen vorgelegen hätten. Die von der Vorinstanz unter Verweis
auf das SLF-Gutachten verlangte Anordnung risikomindernder Massnahmen sei deshalb
nicht nachvollziehbar. Das Merkblatt "Achtung Lawinen!" weise bei einer Alt-
schneeproblematik zwar darauf hin, die Reduktionsmethode defensiv anzuwenden. Wo-
rauf indessen die Behauptung und Annahme beruhe, dieser Hinweis impliziere die An-
ordnung risikomindernder Massnahmen, könne nicht nachvollzogen werden. Der Unfall-
hang habe daher ohne solche befahren werden dürfen. Die bei den Gruppenteilnehmern
fehlenden Sondierstangen wiederum seien mit einem hohen Grad an Wahrscheinlichkeit
nicht todesursächlich gewesen, da nicht ausgeschlossen werden könne, dass das Opfer an
dem durch den Aufprall an einem Felsen erlittenen Thoraxtrauma verstorben bzw. zum
Zeitpunkt einer möglichen Sondierung ohnehin bereits tot gewesen sei. Im Rahmen dieses
Berufungsverfahren reichte der Beschuldigte seinerseits ein Privat- gutachten zu den Akten
(Gutachten von Dr. D _________, Rechtsanwalt und Alpin-Ex- perte, vom 27. August
2024, S. 374 ff.).

E. 3.3.1



Fahrlässig begeht ein Verbrechen oder ein Vergehen, wer die Folge seines Ver- haltens aus
pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedacht oder darauf nicht Rücksicht genommen hat.
Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn der Täter die Vorsicht nicht beachtet, zu der er
nach den Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet ist (Art. 12
Abs. 3 StGB). Ein Schuldspruch wegen fahrlässiger Tötung (Art. 117 StGB) setzt somit
voraus, dass der Täter den Erfolg durch Verletzung einer Sorgfaltspflicht verursacht hat.
Sorgfaltswid- rig ist ein Verhalten, wenn der Täter zum Zeitpunkt der Tat aufgrund der
Umstände sowie seiner Kenntnisse und Fähigkeiten die damit bewirkte Gefährdung der
Rechtsgüter des
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laubten Risikos überschritten hat. Wo besondere Normen ein bestimmtes Verhalten ge-
bieten, bestimmt sich das Mass der zu beachtenden Sorgfalt in erster Linie nach diesen
Vorschriften. Bei der Bestimmung des im Einzelfall zugrunde zu legenden Massstabes des
sorgfaltsgemässen Verhaltens kann auf Verordnungen zurückgegriffen werden, die der
Unfallverhütung und der Sicherheit dienen. Das gleiche gilt für entsprechende allge- mein
anerkannte Verhaltensregeln, auch wenn diese von einem privaten oder halböf- fentlichen
Verband erlassen wurden und keine Rechtsnormen darstellen. Rechtspre- chung und
Literatur verlangen vom Skitourenleiter, dass er für die sichere Beurteilung der
Lawinengefahr das Lawinenbulletin des SLF (in Verbindung mit der Interpretations- hilfe
des SLF) konsultiere. Die sich daraus ergebenden Verhaltensregeln sind als Mas- sstab für
die durch einen Bergführer auf einer Skitour oder einer Variantenabfahrt zu beachtende
Sorgfalt heranzuziehen (vgl. zum Ganzen BGE 118 IV 130 E. 3a).

E. 3.3.2
Grundvoraussetzung für das Bestehen einer Sorgfaltspflichtverletzung und damit für die
Fahrlässigkeitshaftung bildet die Vorhersehbarkeit des Erfolgs. Die zum Erfolg führenden
Geschehensabläufe müssen für den konkreten Täter mindestens in seinen wesentlichen
Zügen voraussehbar sein. Zunächst ist daher zu fragen, ob der Täter eine Gefährdung der
Rechtsgüter des Opfers hätte voraussehen beziehungsweise erkennen können und müssen.
Für die Beantwortung dieser Frage gilt der Massstab der Adä- quanz. Danach muss das
Verhalten geeignet sein, nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und den Erfahrungen des
Lebens einen Erfolg wie den eingetretenen herbeizu- führen oder mindestens zu
begünstigen. Die Adäquanz ist nur zu verneinen, wenn ganz aussergewöhnliche Umstände,
wie das Mitverschulden des Opfers beziehungsweise ei- nes Dritten oder Material- oder
Konstruktionsfehler, als Mitursache hinzutreten, mit de- nen schlechthin nicht gerechnet
werden musste. Diese Umstände müssen derart schwer wiegen, dass sie als
wahrscheinlichste und unmittelbarste Ursache des Erfolgs erschei- nen und so alle anderen
mitverursachenden Faktoren – namentlich das Verhalten des Angeschuldigten – in den
Hintergrund drängen (BGE 131 IV 145 E. 5.1 und E. 5.2; 130 IV 7 E. 3.2). Damit der
Eintritt des Erfolgs auf das pflichtwidrige Verhalten des Täters zurückzuführen ist, genügt
allerdings seine Voraussehbarkeit nicht. Weitere Voraussetzung ist vielmehr, dass der
Erfolg auch vermeidbar war. Geprüft wird, ob der Erfolg bei pflichtgemässem Verhalten
des Täters ausgeblieben wäre, wobei es für die Zurechnung des Erfolgs aus- reichend ist,
dass das Verhalten des Täters mindestens mit einem hohen Grad an Wahr- scheinlichkeit
die Ursache des Erfolgs bildete (BGE 130 IV 7 E. 3.2; 127 IV 34 E. 2a).
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E. 3.3.3
Diese Grundsätze gelten auch für das unechte Unterlassungsdelikt. Steht ein sol- ches zur
Diskussion, ist anhand eines hypothetischen Kausalzusammenhangs zu prü- fen, ob bei
Vornahme der gebotenen Handlung der Erfolg mit einem hohen Grad an
Wahrscheinlichkeit ausgeblieben wäre und ob deren Nichtvornahme für den eingetrete- nen
Erfolg adäquat kausal war (BGE 117 IV 130 E. 2a; 116 IV 182 E. 4; Urteil des Bun-
desgerichts 6S.41/2005 vom 17. März 2006 E. 3).

E. 3.3.4
Die Sorgfaltspflicht des Beschuldigten ruft nach einer strengen Beurteilung, da er die
Gruppe als patentierter Bergführer leitete (BGE 118 IV 130 E. 3c; 98 IV 177). Dabei
bemisst sich die Grenze zwischen erlaubtem und unerlaubtem Restrisiko insbesondere nach
der voraussehbaren Lawinengefahr (BGE 138 IV 124 E. 4.4.5).

E. 3.4.1
Der SLF-Gutachter kam zum Schluss, es müsse davon ausgegangen werden, dass die
Lawine durch die Belastung der Skifahrer ausgelöst worden sei (S. 92 A zu F13 erster Satz).
Davon ging offensichtlich auch die Vorinstanz aus, wenn sie feststellte, der Beschuldigte
habe den Tod des Verstorbenen verursacht, indem er mit seinen Gästen das fragliche
Couloir befahren habe, was zur Auslösung der Lawine geführt habe (ange- fochtenes Urteil
E. 4.2.1.1). Zwar stellte der Beschuldigte anlässlich der Berufungsver- handlung und unter
Hinweis auf das SLF-Gutachten in Abrede, dass die Frage nach der Lawinenauslösung
beantwortet worden sei. Dabei wird ausser Acht gelassen, dass im SLF-Gutachten nur die
Frage offengelassen wurde, ob die Lawine durch das gleichzei- tige Befahren der Gruppe
oder durch einen einzelnen Skifahrer ausgelöst wurde (S. 91 F9; S. 92 F13 zweiter Satz).
Dass die Schneebrettlawine nicht spontan abging, sondern durch die Belastung eines oder
mehrerer Teilnehmenden ausgelöst wurde, war und ist indessen nicht zweifelhaft. Unstrittig
war der Beschuldigte sodann für die Sicherheit sei- ner Gruppe verantwortlich. Weder wird
geltend gemacht, noch ist ersichtlich, dass das Opfer die mit dem Befahren des
Unfallhanges verbundene Gefahr gekannt und in sie eingewilligt hätte. Es steht somit
zunächst fest, dass der Beschuldigte den Tod des Op- fers verursachte, indem er mit seinen
Gästen das fragliche Couloir befuhr, was zur Aus- lösung der Lawine führte.

E. 3.4.2
Die Vorinstanz ging davon aus, dass das eigentliche Befahren des Unfallhanges keine
Sorgfaltspflichtverletzung darstellte. Aufgrund der Hangneigung (30-35°) und der mässigen
Lawinengefahr habe nach der Reduktionsmethode nur ein tiefes Risiko für eine
Lawinenauslösung bestanden. Da die Reduktionsmethode indessen auch bei Alt- schnee als
nützlich angesehen werde, sei diese hier als verlässliche Grundlage
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aufgeführt (angefochtenes Urteil E. 4.2.1.4). Nach Auffassung der Vorinstanz gereicht dem
Be- schuldigten primär zum (strafrechtlich relevanten) Verschulden, dass er vor dem Befah-
ren des Unfallhangs keine risikomindernden Massnahmen (Einhalten von Abständen
zwischen den Teilnehmenden, Befahren eines bestimmten Korridors, Einzelbefahrung)
anordnete. Aus dem Beschrieb der einzelnen Lawinengefahrenstufen (vgl. Merkblatt
"Achtung Lawinen!", Abschnitt "Lawinengefahrenskala") ergehe, dass bei mässiger La-
winengefahr besondere Vorsicht bei ungünstigem Schneedeckenaufbau (Altschnee-
problem) geboten sei, was auch der SLF-Experte ausführe. In Anbetracht dessen sei das



Vorgehen des Beschuldigten nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allge- meinen
Lebenserfahrung geeignet gewesen, die schwache Altschneedecke infolge Überbelastung
zu brechen und einen Lawinenniedergang auszulösen, der zum Tod des Opfers geführt
habe. Dieser Sachverhalt sei für ihn als langjähriger Bergführer und mit grosser Erfahrung
im Variantenskifahren voraussehbar gewesen. Hinzu komme, dass der Unfallhang seit dem
letzten Schneefall noch nicht befahren worden sei, es sich somit nicht um eine regelmässig
befahrene Variantenstrecke gehandelt habe, auf der ein La- winenniedergang als nicht
voraussehbar hätte angesehen werden können. Ferner sei eine defensive Routenwahl in
Anbetracht der Altschneeproblematik angezeigt gewesen. Das gelte selbst bei de facto noch
mässiger Lawinengefahr, da die Altschneeproblematik auch diesfalls beachtlich bleibe
(angefochtenes Urteil E. 4.2.1.6.1). Bei ihren Erwägun- gen zum Risikozusammenhang
kam die Vorinstanz unter Verweis auf das SFL-Gutach- ten zum Schluss, dass aufgrund der
Altschneeproblematik risikomindernde Massnah- men nötig gewesen wären bzw. die
Auslösewahrscheinlichkeit der Lawine damit auf ein akzeptables Mass beschränkt worden
wäre. Der Beschuldigte habe durch das Unterlas- sen entsprechender Massnahmen die
Grenze des erlaubten Risikos überschritten. Da- mit stehe fest, dass das Nichtanordnen
risikomindernder Massnahmen mit einem hohen Grad an Wahrscheinlichkeit ursächlich für
den Lawinenniedergang und letztlich den Tod des Verstorbenen gewesen sei
(angefochtenes Urteil E. 4.2.1.6.3).

E. 3.4.3.1
Der SLF-Sachverständige hielt in seinem Gutachten fest, dass die Lawinenbul- letins für
den Unfalltag auf das Altschneeproblem hingewiesen hätten (S. 88 F4). Die von ihm
anlässlich der Begehung am 19. Dezember 2021 durchgeführten Stabilitätstests hätten den
schwachen Schneedeckenaufbau im Unfallgebiet bestätigt. Die Auslöse- wahrscheinlichkeit
sei immer noch leicht erhöht gewesen (S. 90 F7). Gemäss dem Merk- blatt "Achtung
Lawinen!", Abschnitt "Typische Lawinenprobleme", solle die
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pretieren, dass auch innerhalb des Bereichs mit geringem Risiko bereits Massnahmen zur
Risikoreduktion empfohlen seien – z.B. bei Gefahrenstufe 2 (mässig) durch Vermei- den
der steilsten Hangteile, Einzelbefahrung oder optimaler Spuranlage. Wie der Begriff
"Altschneeproblem" vermuten lasse, existierten in solchen Situationen in der Schneede- cke
schon länger und tiefer unten sog. Schwachschichten. Im Gegensatz zu Neuschnee- oder
Triebschneeproblemen seien beim Altschneeproblem meistens keine Anzeichen an der
Oberfläche erkennbar, auch für erfahrene Personen nicht. Wenn keine Alarmzei- chen, wie
frische Lawinen, Wummgeräusche oder Risse vorlägen, deute im Gelände kaum etwas auf
die Gefahr hin. In diesen Situationen sei das Lawinenbulletin die beste Informationsquelle.
Zu dessen Überprüfung oder Verifikation seien bei Altschneeproble- men
Schneedeckentests notwendig. In der Praxis heisse das als Konsequenz, dass man in diesen
Situationen entweder die Informationen aus dem Lawinenbulletin berücksich- tige und sich
entsprechend defensiv verhalte, oder selbst Schneedeckentests und an- dere Beobachtungen
mache, die Aufschluss über die Lawinensituation gäben (S. 89 f. F6; vgl. auch S. 90 F8).
Die Altschneeproblematik erfordere grundsätzlich ein defensives Verhalten. Konkret wäre
es deshalb angezeigt gewesen, vor dem Befahren des Couloirs risikomindernde
Massnahmen anzuordnen, die einerseits die Belastung der Schneede- cke und anderseits die
Konsequenzen (weniger Personen betroffen) verringert hätten. Beispiele solcher
Massnahmen seien: Bestimmung eines Korridors, in dessen Bereich sich die Gäste bewegen



dürfen, definierte Abstände oder Einzelfahren, Spurfahren und Anhalten an sicheren Orten
(S. 91 F9). Risikomindernde Massnahmen zu Schonung der Schneedecke wären aufgrund
der Informationen aus dem Lawinenbulletin auch ohne Schneedeckentests angezeigt
gewesen (S. 91 F10). Aufgrund der Altschneeproblematik sei ein gewisses erhöhtes Risiko
vorhersehbar gewesen (S. 94 F20).

E. 3.4.3.2
In seiner Ergänzung beschrieb der SLF-Gutachter eingehend, wie bei der Bege- hung von
potenziellem Lawinengelände das Lawinenrisiko zu beurteilen ist und nahm anhand der
Formel "Entscheiden im Einzelhang" (vgl. dazu den gleichnamigen Abschnitt im Merkblatt
"Achtung Lawinen!") eine Risikoeinschätzung für den Unfallhang vor. Dabei beurteilte er
das Lawinenrisiko als leicht erhöht und kam zum Schluss, dass dieses mit
risikominimierenden Massnahmen wie z.B. Abständen von ca. 50 Metern oder Einzel-
fahren auf ein akzeptables Mass hätte reduziert werden können (S. 117 ff.).

E. 3.4.4
Der Privatgutachter hält dem namentlich entgegen, die Abstände zwischen den
Teilnehmenden von mindestens zehn Metern, die sich bereits aufgrund der Topografie
ergeben hätten, seien ausreichend bzw. angemessen gewesen. Das hätten auch die
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be- reits einen im Vergleich zum Unfallhang insgesamt exponierteren Hang befahren und
dabei keine Warnzeichen (Wummgeräusche, Risse etc.) festgestellt, welche zu erhöhter
Vorsicht gemahnt hätten (S. 380). Die vom SLF-Gutachter geforderte Einzelbefahrung sei
nicht notwendig gewesen, da die relevante Hangneigung bloss 30 Grad betragen habe.
Gemäss der Strategie des Beschuldigten sei vorgesehen gewesen, dass er unge- fähr in der
Hangmitte anhalten und die Teilnehmer ihm dorthin folgen sollten. Diese Stra- tegie sei
angesichts der moderaten Hangneigung und der geringen Auslösewahrschein- lichkeit
zweckmässig und im Ergebnis risikominimierend gewesen (S. 382). Da sich sämtliche
Teilnehmenden an die ihnen allgemein bekannten Vorgaben und die vom Be- schuldigten
festgelegte Abfahrtsstrategie gehalten hätten, habe es keinen Anlass für zu- sätzliche
Anordnungen gegeben (S. 383). Der Privatgutachter führt weiter aus, soweit der
SLF-Experte die Reduktionsmethode bei Vorliegen einer Altschneeproblematik in dem
Sinne defensiv angewandt haben wolle, als dass Massnahmen zur Risikoreduktion
anzuordnen seien, präsentiere er eine höchstpersönliche, interne Expertenmeinung, welche
nicht einmal erfahrenen Schweizer Bergführern bekannt sei. Selbst in der
SLF-Interpretationshilfe zum Lawinenbulletin fehle ein Hinweis, dass hier eine
Einzelbefahrung notwendig gewesen wäre (S. 384). Die Schweizer Praxis lasse bei der
Abfahrt einen Mindestabstand von zehn Metern genügen. Nur in heiklen Situationen (z.B.
Hangneigung 30-35°; Gefahrenstufe 3) sollten die Ab- stände 30-50 Meter (oder sogar
mehr) betragen. Da der SLF-Experte das Risiko (rich- tigerweise) als nur leicht erhöht
bezeichnet habe, seien Abstände von 50 Metern oder gar Einzelabfahrten nicht notwendig
gewesen. Die praktizierten Abstände von mindes- tens zehn Metern hätten genügt, zumal
der Hang dadurch auch keiner relevanten Zu- satzbelastung durch die Gruppe ausgesetzt
worden sei (S. 385). Der Beschuldigte sei keineswegs verpflichtet gewesen,
Einzelbefahrung anzuordnen. Im Resultat sei bloss eine einzige Person tödlich verschüttet
worden und nicht zwei oder mehrere Personen. Zu Gunsten des Beschuldigten müsse davon
ausgegangen werden, dass die Lawine durch eine Einzelperson ausgelöst worden sei (S.



386). Gemäss dem Privatgutachter irrt der SLF-Gutachter sodann vollends, wenn er glaube,
die bei den Teilnehmenden fehlenden Sondierstangen und Schaufeln hätten das Lawi-
nenrisiko erhöht. Zwar sei zu bemängeln, dass die Teilnehmenden weder Sondierstan- gen
noch Lawinenschaufeln mitgeführt hätten. Das Risiko einer Lawinenauslösung stehe damit
indessen in keinem Zusammenhang (S. 386). Nicht die fehlenden Sondier- stangen seien
entscheidend für den erheblichen Zeitverzug beim Lokalisieren des
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gewesen sei (S. 390).

E. 3.4.5.1
Ein Privatgutachten hat nach konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht den
gleichen Stellenwert wie ein Gutachten, das von der Untersuchungsbehörde oder von einem
Gericht eingeholt wurde. Den Ergebnissen eines im Auftrag des Be- schuldigten erstellten
Privatgutachtens kommt lediglich die Bedeutung einer der freien Beweiswürdigung
unterliegenden Parteibehauptung bzw. eines Bestandteils der Partei- vorbringen zu, nicht
die Qualität eines Beweismittels (BGE 141 IV 369 E. 6.2 mit Hinwei- sen; HEER, Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. A., 2023, N. 6 zu Art. 189 StPO). Da
Privatgutachten in der Regel nur eingereicht werden, wenn sie für den Auftraggeber günstig
lauten, sind sie mit Zurückhaltung zu würdigen (DONATSCH, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. A. 2020, N. 15 zu Art. 182 StPO). Dies gilt auch,
wenn das Privatgutachten durch eine erfahrene und etablierte Fachperson erstellt wird, die
auch als Gerichtsgutachter beigezogen wird. Ein Privatgut- achten kann unter Umständen
geeignet sein, Zweifel an der Schlüssigkeit eines Ge- richtsgutachtens oder die
Notwendigkeit eines (zusätzlichen) Gutachtens zu begründen. Ergibt sich aus ihm, dass
entscheidrelevante Aspekte im amtlich bestellten Gutachten nicht rechtsgenügend geprüft
sind oder dass erhebliche Zweifel an der Schlussfolgerung dieses Gutachtens bestehen,
müssen diese abgeklärt bzw. ausgeräumt werden. Ent- scheide dürfen indes nicht
ausschliesslich auf Parteigutachten abgestützt werden (BGE 141 IV 369 E. 6.2;
Bundesgerichtsurteil 6B_438/ 2011 vom 18. Oktober 2011 E. 2.4.3). Wie bei jeder
substantiiert vorgebrachten Einwendung ist das Gericht deshalb verpflich- tet zu prüfen, ob
das Privatgutachten die Schlussfolgerungen des behördlich bestellten Gutachters derart zu
erschüttern vermag, dass davon abzuweichen ist (BGE 141 IV 369 E. 6.2, 125 V 351 E. 3b
und c; Bundesgerichtsurteile 6B_215/2013 vom 27. Januar 2014 E. 1.2, 6B_48/2009 vom
11. Juni 2009 E. 4.2 mit Hinweisen; HEER, a.a.O., N. 7 zu Art. 189 StPO).

E. 3.4.5.2
Der Privatgutachter bemängelt, der SLF-Gutachter habe vom Beschuldigten entgegen der
herrschenden Praxis Schneedeckentests im Bereich des zu befahrenden Abhangs gefordert.
Dem ist entgegenzuhalten, dass der SLF-Experte entsprechende Untersuchungen in dieser
Form grundsätzlich nicht gefordert hat, sondern (nur) für den Fall, dass man die sich aus
dem Lawinenbulletin ergebenden Informationen zum Alt- schneeproblem nicht
berücksichtigt (und sich entsprechend defensiv verhält), oder, um sich ein eigenes Bild über
die Verhältnisse zu machen und abzuklären, ob das
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Demgegen- über war im SLF-Gutachten nie die Rede davon, dass ein Schneeprofil im
Unfallhang hätte erhoben werden müssen. Der Vorwurf des Privatgutachters, der
SLF-Gutachter sei mit der Schweizer Bergführerpraxis zu wenig vertraut, ist daher



unberechtigt. Im Übrigen ist mit der Vorinstanz festzuhalten, dass selbst bei der
vorhandenen Altschneeproble- matik für den Beschuldigten keine Pflicht bestanden hat,
vorgängig einen Schneede- ckentest durchzuführen bzw. ein Schneeprofil zu erstellen (vgl.
angefochtenes Urteil E. 4.2.1.3 S. 330 f). Darauf kann an dieser Stelle verwiesen werden
(Art. 82 Abs. 4 StPO). Ergänzend ist in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass der aus
dem Lawinenbulle- tin sich ergebende Hinweis auf das Altschneeproblem in dem Sinne als
ausreichender Hinweis auf eine zu beachtende besondere Vorsicht angesehen wird, wenn –
wie hier – bei mässiger Lawinengefahr ein Steilhang gefährdeter Exposition und Höhenlage
befah- ren wird. Mithin braucht es auch keine speziellen Gefahrenzeichen
(Wummgeräusche, Risse etc.), die auf das Altschneeproblem hinweisen. Aus dem Umstand,
dass der Be- schuldigte mit der Gruppe am Vormittag im Gebiet "hinterer Garten" einen
angeblich noch exponierteren Hang befahren hatte (so das Privatgutachten), ohne dass
irgendwel- che Warnzeichen festgestellt worden wären, ist denn auch nicht mehr
abzuleiten, als dass in jenem Zeitpunkt im fraglichen Gebiet offenbar keine speziellen
Gefahrenzeichen festgestellt werden konnten.

E. 3.4.5.3
Soweit der Privatgutachter kritisiert, wenn der SLF-Gutachter ultimativ Abstände von ca.
50 Metern fordere, so setze er sich mit Ansichten eigener SLF-Kollegen in Wi- derspruch,
die Abstände von mindestens zehn bis 20 Metern als zweckmässig bezeich- neten, vermag
er die Schlüssigkeit des SLF-Gutachtens ebenfalls nicht infrage zu stel- len. Abgesehen
davon, dass der Entscheidungsprozess jeweils im Einzelhang zu erge- hen hat und die Fälle
offensichtlich nicht vergleichbar sind, da bei dem vom Privatgut- achter erwähnten
Vergleichsfall der Hang vorgängig bereits mehrfach befahren worden war – was hier
bekanntlich nicht der Fall war –, ist Folgendes zu beachten: Der Beschul- digte befuhr mit
seinen Gästen auf einer Höhe von ungefähr 2760 m.ü.M. einen rund 30 Grad steilen
Nordhang, ein Gelände also, welches aufgrund seiner kritischen Hangnei- gung (30 Grad)
ganz grundsätzlich als potentieller Lawinenhang zu betrachten ist (vgl. dazu eingehend
MUNTER, Neue Lawinenkunde, 2. A. 1992 S. 22 und 106). Hinzu kommt, dass für dieses
Gelände nach dem SLF-Gutachten eine mässige örtliche Schneebrett- gefahr mit dem
typischen Lawinenproblem Altschnee zu beachten war. Aus dem Be- schrieb der einzelnen
Lawinengefahrenstufen (vgl. Merkblatt "Achtung Lawinen!",
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bei mässiger Lawinengefahr "besondere Vorsicht" bei ungünstigem Schneedeckenaufbau
(Altschneeproblem) geboten ist. Das Altschneeproblem traf unstrittig auch für den Un-
fallhang zu. Mit dem SLF-Gutachter ist dabei davon auszugehen, dass aufgrund des
bestehenden Altschneeproblems bzw. der damit verbundenen besonderen Vorsicht
Massnahmen zur Risikoreduktion geboten waren. Zur Risikoreduktion bzw. zur Scho- nung
der Schneedecke wird dabei auf Abfahrten die Einhaltung eines Abstands von ca. 50
Metern oder mehr empfohlen (vgl. Merkblatt "Achtung Lawinen!", Abschnitt "Risiko-
faktoren", Faktor "Mensch, Verhalten"). Der vom Privatgutachter ins Feld geführte Min-
destabstand von zehn Metern ist daher als ungenügend anzusehen bzw. entspricht dem im
Aufstieg empfohlenen Abstand. Zwar fuhren im zu beurteilenden Fall die Teilnehmen- den
dem Beschuldigten in einem Abstand von je ca. zehn bis 20 Metern hinterher, jedoch hat
dieser erwiesenermassen nicht die empfohlenen ca. 50 Meter betragen.

E. 3.4.5.4



Der Privatgutachter beanstandet die Feststellung des SLF-Gutachters, der Be- schuldigte
habe eine "passive" Führung an den Tag gelegt. Dies widerspreche den Tat- sachen. Es ist
indessen unbestritten, dass der Beschuldigte vor dem unmittelbaren Be- fahren des
Unfallhanges den Teilnehmenden keinerlei Anweisungen erteilte. Davon ging
offensichtlich auch der SLF-Gutachter aus, indem er zum Schluss kam, der Beschuldigte
hätte aktiv Massnahmen anordnen und kommunizieren müssen. Abgesehen davon ver- wies
der SLF-Gutachter in diesem Zusammenhang auf die Annahme des Beschuldigten, dass
sich aufgrund des Geländes und der Schneeverhältnisse automatisch Abstände zwischen
den Gästen bilden würden (S. 93 f. F19). Ist dem aber so, kann durchaus von einer
"passiven" Führung gesprochen werden und widerspricht die Feststellung des
SLF-Experten nicht den Tatsachen. Im Übrigen ist indessen unbestritten, dass der Be-
schuldigte (auch) den Unfallhang als Erster befuhr und er insoweit eine aktive Führung an
den Tag legte.

E. 3.4.5.5
Die Bemerkung des Privatgutachters, dem Beschuldigten könne nicht vorgewor- fen
werden, dass er von der Gefahrenstufe 3 hätte ausgehen müssen, ist insoweit zu- treffend,
als dass die Lawinenstufe für die Region Zermatt und damit auch den Unfalltag ex post als
mässig beurteilt wurde (vgl. SLF-Gutachten). Dies ändert jedoch nichts an der Feststellung,
dass Massnahmen zur Risikoreduktion angezeigt gewesen wären. Aus dem Beschrieb der
einzelnen Lawinenstufen (vgl. Merkblatt "Achtung Lawinen!", Ab- schnitt
"Lawinengefahrenskala") wie auch der Interpretationshilfe zum Lawinenbulletin (S. 19)
ergibt sich, dass bei mässiger Lawinengefahr (Gefahrenstufe 2) "besondere Vor- sicht" bei
ungünstigem Schneedeckenaufbau (Altschneeproblem) geboten ist. Mit
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Altschneeprob- lematik nicht darauf verlassen, dass Steilhänge der Nordwest- bis
Nordostexpositionen oberhalb von 2400 m.ü.M. in dem Sinne relativ sicher waren, als dass
keinerlei Mass- nahmen zur Risikoreduktion zu treffen waren, zumal die
Reduktionsmethode bei Alt- schnee defensiv angewendet werden werden soll (vgl.
Merkblatt "Achtung Lawinen!", Abschnitt "Typische Lawinenprobleme"). Dies bedeutet,
dass die Reduktionsmethode so eingesetzt werden soll, dass mögliche Gefahren abgewehrt
werden bzw. auch innerhalb des Bereichs mit geringem Risiko risikominimierende
Massnahmen empfohlen sind. Der Privatgutachter selbst ging unter Bezugnahme auf die
Reduktionsmethode denn auch davon aus, dass im hier massgebenden Quadranten
(Hangneigung 30 bis 35 Grad, La- winengefahr mässig) neben der vorherrschenden Farbe
grün auch die Farbe orange enthalten ist (S. 382). Letztere steht für "erhöhtes Risiko,
Vorsicht!" und rät namentlich zu "defensivem Verhalten" und "risikomindernden
Massnahmen" (vgl. Merkblatt "Ach- tung Lawinen!"). Der SLF-Gutachter, der sich zeitnah
an den Unfallhang begeben und die örtlichen Ver- hältnisse gekannt hat, hat im Nachgang
zum Lawinenunfall festgestellt, dass die Alt- schneeproblematik als typisches
Lawinenproblem ganz grundsätzlich ein defensives Verhalten erfordert, und der
Beschuldigte beim Befahren des Couloirs risikomindernde Massnahmen hätte anordnen
müssen, indem der Hang in einem definierten Abstand von ca. 50 Metern oder gar einzeln
hätte befahren werden müssen. Gründe, weshalb die vom SLF-Experten als angebracht
bezeichneten risikomindernden Massnahmen falsch gewesen wären bzw. auf falschen
Annahmen beruht hätten, liegen keine vor. Das Ein- halten eines Entlastungsabstandes stellt
eine einfache, wirksame und allgemein beo- bachtete Sicherheitsvorkehr dar, wenn



aufgrund des ungünstigen Schneedeckenauf- baus (Altschneeproblem) mit dem Brechen
der Schneedecke gerechnet werden muss.

E. 3.4.5.6
Soweit der Privatgutachter dafürhält, dass bereits die Topografie dafür gesorgt habe, dass
zwischen den Schneesportlern ein ausreichender Abstand entstand (S. 382), ist dem
entgegenzuhalten, dass die Gruppenmitglieder das Couloir zwar hintereinander und mit
einem gewissen Abstand (10-20 m) befahren haben, dieser aber erwiesener- massen nicht
dem vom SLF-Gutachter empfohlenen ca. 50 Meter entsprach. Dass die Teilnehmenden
selbst der Ansicht waren, dass auf den Abfahrten stets angemessene Abstände eingehalten
worden seien, vermag die Empfehlung des SLF-Experten freilich nicht umzustossen.

E. 3.4.5.7
Dass die Lawine allenfalls auch durch ein einzelnes Gruppenmitglied ausgelöst worden ist
bzw. sie allenfalls auch niedergegangen wäre, wenn risikomindernde
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Beurtei- lung. Der SLF-Gutachter kam in seiner Ergänzung zum Schluss, dass sich die
Auslöse- wahrscheinlichkeit der Lawine mit den empfohlenen Massnahmen (Abstände von
ca. 50 m oder Einzelfahren) auf ein akzeptables Mass reduziert hätte (S. 121). Daraus ist zu
folgern, dass dem Beschuldigten keine Sorgfaltswidrigkeit vorgeworfen werden könnte,
wenn er risikomindernde Massnahmen angeordnet hätte. Darüber hinaus hätte das Einhalten
von Abständen von ca. 50 Metern den weiteren Vor- teil gehabt, dass beim Niedergang des
Schneebrettes nicht alle Gruppenmitglieder gleichzeitig den Unfallhang befahren hätten
und so die Chance, dass nicht alle und damit auch der tödlich verschüttete B _________
erfasst werden, grösser ist. Zwar durfte der Beschuldigte den Steilhang mit seiner Gruppe
befahren. Er hätte sich aber in dem Sinne zu Vorsichtsmassnahmen veranlasst sehen
müssen, als dass er Ent- lastungs- bzw. Sicherheitsabstände von ca. 50 Metern zwischen
den einzelnen Grup- penmitglieder hätte einhalten müssen. Da er dies vor dem
unmittelbaren Befahren des Unfallhangs erwiesenermassen nicht getan hat, hat er die
Grenze des erlaubten Risikos überschritten. Damit war die Sorgfaltswidrigkeit im Sinne der
bundesgerichtlichen Recht- sprechung (BGE 140 II 7 E. 3.4; 135 IV 56 E. 2.1) mit einem
hohen Grad an Wahrschein- lichkeit ursächlich für den Tod von B _________.

E. 3.4.5.8
Soweit der Privatgutachter zudem bemängelt, die bei den Teilnehmern fehlen- den
Sondierstangen hätten das Lawinenrisiko nicht erhöht, blendet er fälschlicherweise aus,
dass das Lawinenrisiko nicht nur aus der Wahrscheinlichkeit einer Lawinenauslö- sung
besteht, sondern zusätzlich aus den Konsequenzen, d.h. den Folgen einer mögli- chen
Lawinenauslösung. Und Letztere können im Grundsatz sehr wohl durch das Vor-
handensein bzw. Fehlen entsprechender Ausrüstungsgegenstände beeinflusst werden, zumal
eine schnelle und wirkungsvolle Kameradenrettung das Risiko reduziert. Im konkreten Fall
ging die Lawine um ca. 16.15 Uhr nieder und trafen die Rettungskräfte gegen 16.40 Uhr am
Unfallort ein. Der SLF- und der Privatgutachter halten übereinstim- mend fest, dass nach
einer Verschüttungszeit von 15 Minuten die Überlebenschancen eines
Lawinenverschütteten rapide sinken (vgl. auch SLF-Gutachten S. 92 F14; Privat- gutachten
S. 395). Die beiden Sachverständigen sind sich auch darin einig, dass (u.a.) eine
Sondierstange bzw. eine Lawinensonde auf Skitouren bzw. Variantenabfahrten zur
Standard-Notfallausrüstung gehört (SLF-Gutachten S. S. 92 F14; Privatgutachten S. 388;



vgl. auch Merkblatt "Achtung Lawinen!", Abschnitt "Lawinen sind gefährlich!). Hät- ten
(auch) die vier nicht verschütteten Gruppenteilnehmer über eine Sondierstange
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die Wahrscheinlichkeit, den verschütteten B _________ lebend zu bergen, um ein Vielfa-
ches höher gewesen. Wie die Vorinstanz zu Recht festgehalten hat, dient das Mitführen von
Sondierstangen gerade dazu, verschüttete Personen einfacher bzw. schneller in der Lawine
zu lokalisieren und allenfalls retten zu können. Indem der verschüttete B _________ nicht
zeitnah gerettet werden konnte und verstarb, hat sich folglich derje- nige Erfolg
verwirklicht, der dem spezifischen Schutzzweck der verletzten Sorgfaltsnorm widerspricht,
wonach – neben einem LVS-Gerät und einer Lawinenschaufel – eine Son- dierstange als
Standard-Notfallausrüstung auf Skitouren oder Variantenabfahrten mitzu- führen ist. Im
Übrigen kann in diesem Zusammenhang auf die zutreffenden Erwägungen im ange-
fochtenen Urteil verwiesen werden (E. 4.2.2.3 f.).

E. 3.4.5.9
Der Privatgutachter hält unter Hinweis auf den Polizeirapport und die kriminal- technischen
Abklärungen schliesslich dafür, es sei von einem groben Selbstverschulden auszugehen, da
der verstorbene B _________ im Verlaufe des Tages sein LVS-Gerät bewusst ausgeschaltet
habe, sodass er nicht zeitnah habe lokalisiert werden können. Diese Sichtweise vermag
nicht zu überzeugen. Der rapportierende Polizeibeamte ging zwar davon aus, dass der
verstorbene B _________ sein LVS-Gerät am Mittag (bewusst oder unbewusst)
ausgeschaltet habe, und gab als Grund hierfür an, bei der Suche auf dem Lawinenkegel
habe kein Signal empfangen werden können (S. 9). Dabei wird ein- mal ausgeblendet, dass
die Aussagen des Beschuldigten eine entsprechende Schluss- folgerung nicht mit
hinreichender Sicherheit zulassen. So gab dieser bei seinen polizei- lichen Einvernahmen
jeweils an, zu Beginn seiner Suche ein Signal empfangen zu ha- ben, welches sich
schlussendlich nicht bestätigt habe (F/A 17 S. 30) bzw. einen Signal- ton empfangen zu
haben, welchen er dem Gerät eines nicht verschütteten Gastes zuge- ordnet habe (F/A 6 S.
58). Sodann sprechen auch die weiteren Umstände gegen die Annahme im Polizeirapport. B
_________ verfügte über grosse Erfahrung als Varian- tenskifahrer und war langjähriges
und zuverlässiges Mitglied jener Gruppe, die vom Be- schuldigten jeweils ohne
Schwierigkeiten geleitet wurde und welcher dieser eigenen An- gaben zufolge blind
vertraute (vgl. F/A 4 S. 28 und F/A 27 S. 31). Der Beschuldigte hatte zu Beginn der
Skiwoche allen Gruppenmitgliedern in Erinnerung gerufen, dass das LVS- Gerät erst am
Ende des Skitages auszuschalten war (F/A 4 S. 57). Die kriminaltechni- sche Untersuchung
hat sodann nicht nur ergeben, dass das fragliche Gerät einwandfrei funktionierte, sondern
auch, dass es über eine hinlängliche Batterieleistung (90%) ver- fügte (S. 69). Insoweit
bestand auch unter diesem Blickwinkel keine Veranlassung, das
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Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


